
Horror Convention
per Rückfax: 08122/94 59 12
VERANSTALTER: Exit Skin, Sascha Kolmikov 
Kirchgasse 4, 85435 Erding
Kooperationspartner/Beratung zu technischen Abläufen 
und Standgestaltung/Inkasso der Standflächen: Erdinger Stadthallen GmbH 
Alois-Schießl-Platz 1, 85435 Erding 

Liebe Aussteller, 
wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an der Messeteilnahme. Wir bitten Sie folgendes Anmeldeformular 
vollständig auszufüllen und Zutreffendes anzukreuzen.

Zurück an: 

ANMELDUNG AUSSTELLUNGSSTAND 
für die Horror Convention in der Stadthalle Erding am 29.-30. Oktober 2021

Aufbau: Freitag, 29. Oktober 8 – 15 Uhr                                                                                                     

Öffnungszeiten Freitag, 29. Oktober	
Samstag, 30. Oktober

16 – 23 Uhr
16 – 23 Uhr (Händlereinlass: 15 Uhr)

Abbau: 	 Samstag, 30. Oktober nur nach Veranstaltungsende 	
23 - 2 Uhr am Folgetag

 						    
1.	 Buchung gewünschte Standfläche:

Die Zuteilung der gewünschten Standfläche erfolgt durch den Veranstalter. Die Standbuchung wird erst 
durch eine schriftliche Buchungsbestätigung des Veranstalters verbindlich. Hiermit buchen wir folgende 
Standfläche 

(geringfügige 
Abweichung der 
Flächenmaße) 

Preis: Standausstattung:                                                                                             

Großstand
Ab ca. 13,5 qm

800€ •	 Hohe Kundenfrequenz aufgrund guter Platzierung 
•	 Allgemeine Beleuchtung, Bodenbelag Parkett oder Granit
•	 Standard-Tische und Stühle kostenlos nach Verfügbarkeit (Anfor-

derung auf Seite 2)
•	 4 Ausstellerausweise
•	 Werbepräsenz mit Logo auf Printmedien und Online

Mittelstand 
Ca. 9 qm

500€ •	 Allgemeine Beleuchtung, Bodenbelag Parkett oder Granit
•	 Standard-Tische und Stühle kostenlos nach Verfügbarkeit (Anfor-

derung auf Seite 2)
•	 4 Ausstellerausweise
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Standardstand
Ca. 5 qm

400€ •	 Allgemeine Beleuchtung, Bodenbelag Parkett oder Granit
•	 Standard-Tische und Stühle kostenlos nach Verfügbarkeit 
        (Anforderung auf Seite 2)
•	 4 Ausstellerausweise                                                                                     

Tischplatz* 180€ •	 Allgemeine Beleuchtung, Bodenbelag Parkett/Granit 
•	 1 Ausstellungstisch 180 x 80 cm 
•	 1 Konferenzstuhl 
•	 1 Ausstellerausweis

        *zwischen den Ständen ist ggfs. kein Abstand zum Nachbartisch

Freifläche Vor-
platz

Auf Anfrage Bitte wenden Sie sich in diesem Fall telefonisch an uns. Wir bemü-
hen uns, in ei-nem persönlichen Gespräch Ihre Wünsche und Vor-
stellungen zu berücksichtigen.

Bitte wählen Sie Ihren Wunschstand aus und tragen Sie hier die Standnummer ein.

Wunsch-Standnummer 	 (gemäß Messeplan) 

Kategorie: _____________ Stand Nr.: _______________
Die  Verfügbarkeit wird erst durch die Anmeldebestätigung verbindlich bestätigt. Änderungen vorbehalten. 

2.	 Obligatorische Nebenkosten-Pauschale (bei Tischstand inklusive) 50,00€
Die Nebenkostenpauschale wird je Messetermin und Aussteller berechnet. 
Folgende Leistungen sind enthalten:

 WLAN-Nutzung Auf Anfrage beim Projektleiter vor Ort                                                                                

 1 Einfahrtenticket Tiefgarage bzw. reservierter  
Parkplatz im Außenbereich pro Tag/Stand 

Auf Anfrage beim Projektleiter vor Ort

 Endreinigung Stand keine Müllentsorgung

 Ausstellerausweise, bis zu 4 Personen/Stand 
(Groß-/ Mittel-/Standardstand)

Tischplätze 1 Ausweis

 Präsentation im Rahmen der Messe-Werbung & PR

3.	 Obligatorischer Zuschlag für Reinigung und Desinfektion
Bitte ankreuzen je nach Kategorie 

50,00 € für Standard-Stand 25,00 € für Tischstand             
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4.	 Zusätzliches Standmobiliar  - nach Verfügbarkeit -

Hiermit bestellen wir verbindlich folgendes Mobiliar. Bitte beachten Sie, dass Bestellungen ca. 6 Wochen vor 
dem Messetermin vorliegen müssen. Alle Einzelpreise gelten pro Stück. 

Stück	 Artikel			   Anmerkungen				    Einzelpreise
Ausstellungsstuhl  Höhe 46 cm; Chromgestell kostenlos            

Ausstellungstisch, creme, 180 x 
80 cm

Höhe 73 cm, Chromgestell kostenlos

Ausstellungstisch, creme, 120 x 
80 cm (nach Verfügbarkeit) 

Höhe 73 cm, Chromgestell kostenlos

Bistrostehtisch, 60 cm Höhe 1,10 m 16,00 €

1 Stromanschluss 230V/10 A 
bis 2 KW

inkl. Verbrauch inkl. Dreifach-Unterverteilung 
mit 2 Einsteckmöglichkeiten

15,00 €

Barhocker 10,00 €

Tischdecken, weiß für Stehtisch 6,00 €

Tischdecken, weiß für Ausstel-
lungstisch

6,00 €

Tischverkleidung, weiß für Aus-
stellungstisch

12,00 €

Messewandsystem, weiß Auf Anfrage, nur zubuchbar für Premium/ 
Standard-Stand, pro 1m/0,5m-Element  

10,00 €

Befestigungshaken für Messe-
wände

Nur gegen Pfand von 0,50 € Gegen 
Pfand

5.	 Werbeplatzierung auf Bauzaunbanner vor Veranstaltungshalle 
Bitte ankreuzen je nach Kategorie. Hiermit stellen wir verbindlich folgende Preise in Rechnung.

        	      Artikel			             	    Anmerkungen					     Preis
Bauzaunbanner Variante 1 Firmen- und Websitenennung auf Banner 150€          

Bauzaunbanner Variante 2 Größere Platzierung auf Banner inkl. Bildmate-
rial

280€

Bauzaunbanner Variante 3 Ganzer Banner nach firmeneigener 
Corporate Identity

600€
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6.	 Aussteller-Angaben:
Bitte prüfen Sie sorgfältig die Angaben im Buchungsformular und ergänzen Sie fehlende Angaben in den ent-
sprechenden Feldern. Grau gekennzeichnete Felder sind nur zur internen Verwendung bei Vertragsabwicklung 
bzw. Rechnungsstellung.

Firmenbezeichnung:

Inhaber/
Geschäftsführer:

Ansprechpartner:

Straße: Land:

Ort: PLZ:

Telefon: Fax:

Mail: Homepage:

Verkauft werden:

Bei ausländischen Austellern:
Umsatzsteuer-ID 
(alternativ: Bestätigung zur Pau-
schalversteuerung) 

Mobil:

o	Ich bin damit einverstanden, dass die o.g. Angaben (weiße Felder) als kostenloser Standardeintrag 	
	 in der Internet-präsenz www.horrorconvention.de  und www.stadthalle-erding.de verwendet werden 	
	 sowie für die PR- und Marketingmaßnahmen im Rahmen der Bewerbung der Messe genutzt werden 	
	 dürfen.

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Mit dieser Unterschrift versichern wir die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben und erkennen die besonderen Ausstellungsbedingungen, die all-
gemeinen Ausstel-lungs- und Sicherheitsbestimmungen sowie Datenschutzerklärung des Veranstalters an. 

Wir möchten Sie auf dem Laufenden halten und werden Ihnen zukünftig per E-Mail Informationen zu kommen-
den Messen in den Folgejahren zusenden. Sie können dieser Zusendung jederzeit widersprechen, indem Sie 
uns formlos eine E-Mail an info@stadthalle-erding.de schicken. 

Ort, Datum								        Firma, Unterschrift und Stempel
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Besondere Ausstellungsbedingungen: 
1. Anmeldung/Standbuchung: 
Das beiliegende Standbuchungsformular ist MIT RECHTSVERBINDLICHER UNTERSCHRIFT per Fax oder Post zurückzusenden und stellt eine für den Aussteller verbindliche 
Anmeldung dar. Platzierungswünsche werden nach Möglichkeit erfüllt. Die zeitliche Reihenfolge der eingegangenen Anmeldeformulare ist jedoch nicht allein maßgebend für 
die Standzuteilung. Die vorliegende Anmeldung gilt nicht automatisch als Zulassung. Die Buchung des Standes wird erst verbindlich, sobald dem Aussteller eine Auftrags-
bestätigung des Veranstalters über den gebuchten Stand und sonstige Leistungen vorliegt. Einwände gegen die Standzuteilung sind innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt 
der Auftragsbestätigung schriftlich mitzuteilen. Die Standfläche/- zuschnitt kann aus technischen Gründen geringfügig von den angegebenen Maßen abweichen, was keinen 
Reklamationsgrund darstellt. Auf Sonderantrag kann der Veranstalter zustimmen, dass die Standfläche durch Zusammenlegen einzelner Stände vergrößert wird. Auch die 
gemeinsame Buchung eines Standes durch mehrere Aussteller bedarf der Zustimmung des Veranstalters. In diesem Fall haftet jeder der Aussteller als Gesamtschuldner. 
Eine Überlassung des Standes an Dritte ist nicht möglich. In dem Anmeldeformular eingetragene Vorbehalte oder Sonderwünsche bedürfen der Bestätigung durch den Ver-
anstalter. 

2. Zahlungsbedingungen/Rechnungsstellung für Standbuchung: 
Der Aussteller erhält für die Standgebühr und weitere gebuchte Leistungen spätestens 4 Wochen vor Messetermin eine Rechnung, die zum angegebenen Zahlungsziel nur 
per Überweisung auf das genannte Konto zu begleichen ist. Wird das Zahlungsziel trotz zweier Zahlungsaufforderungen überschritten, ist der Veranstalter berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten und den Stand anderweitig zu vergeben. Kann der Stand nicht zum vereinbarten Preis weitervermietet werden, ist der Veranstalter berechtigt, eine 
Stornogebühr gemäß §3 zu erheben. Sollte eine ordnungsgemäße Durchführung der Veranstaltung nicht möglich sein, hat der Veranstalter das Recht, die Veranstaltung ab-
zusagen oder die Dauer zu verkürzen. Schadensersatzansprüche des Ausstellers sind in beiden Fällen ausgeschlossen. Beanstandungen der Rechnung können nur berücksich-
tigt werden, wenn Sie innerhalb der Zahlungsfrist dem Veranstalter schriftlich angezeigt werden. Beanstandungen am Mietgegenstand sind unverzüglich beim Aufbau dem 
Veranstalter anzuzeigen. Andernfalls ist eine Gewährleistung ausgeschlossen. Die Aufrechnung von Forderungen ist nur möglich, wenn diese rechtskräftig festgestellt sind. 

3. Storno Standfläche: 
Eine Stornierung der Standbuchung hat schriftlich zu erfolgen. Bei Rücktritt bis zu 1 Monat vor dem Messetermin ist der Veranstalter berechtigt, 50% des Rechnungsbe-
trages als Stornogebühr (Ersatz von Aufwendungen und entgangenem Gewinn) einzubehalten. Im Falle einer späteren Absage werden 100% unmittelbar bei Stornierung fällig. 
Der Nachweis, dass ein geringerer Schaden entstanden ist, bleibt dem Aussteller vorbehalten. Vorschläge zu Ersatzausstellern muss der Veranstalter nicht annehmen. 

4. Haftung/Versicherung: 
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Vandalismus, Diebstahl, Brand, Wasser, Sturm oder andere Fälle höherer Gewalt. Die Haftung bei (Transport-) Schäden oder 
Verlust der vom Aussteller dargebotenen Ware oder Standausstattung/-dekoration obliegt dem Aussteller. Für die Beaufsichtigung des Standes ist der Aussteller – auch 
während Auf- und Abbauzeiten – selbst zuständig. Der Aussteller haftet für von ihm verursachte Schäden am Gebäude oder Mobiliar. 

5. Standbesetzung und Ausstellungsthemen/-angebote: 
Während der Veranstaltungszeiten ist der Stand besetzt zu halten. Die Standbestätigung gilt nur für die angegebenen Ausstellungsthemen/Angebote. Der Veranstalter 
kann aus begründetem Anlass einzelne Angebote vor und während der Veranstaltung ausschließen. Ein nicht rechtzeitiger Bezug des Standes berechtigt nicht zur Minde-
rung. Darüber hinaus ist der Veranstalter in diesem Fall berechtigt, den Stand anderweitig zu nutzen. Ersatzansprüche können nicht geltend gemacht werden. Ein Stand-
abbau vor Ende der Veranstaltung ist nicht möglich. Ein vorzeitiger Abbau oder das teilweise Räumen des Standes führt im Interesse aller zu einem 50%igem Aufschlag der 
Standmiete. 

6. Digitales Ausstellerverzeichnis/zusätzliche Werbepräsenz: 
Der Aussteller ist damit einverstanden, dass seine Kontaktdaten und seine Produkte in ein digitales Ausstellerverzeichnis erfasst, verarbeitet und gespeichert und veröf-
fentlicht werden. Dies gilt auch für kostenfrei zur Verfügung gestellte Fotos, sofern die Bilder copyrightfrei vorliegen oder die Nutzungsrechte schriftlich an den Veranstalter 
übertragen werden. Copyrighthinweise werden selbstverständlich veröffentlicht. Der Veranstalter wird diesbezüglich von Ansprüchen Dritter freigestellt. Der Veranstalter 
ist bemüht, alle termingerecht eingehenden Unterlagen korrekt zu übernehmen. Eine Gewähr für eine vollständige und richtige Eintragung sowie Schadensersatz für fehler-
hafte Angaben ist ausgeschlossen. Prospektverteilung außerhalb des Standes ist nur nach Absprache mit dem Veranstalter möglich. 

7. Datenschutz: 
Wir werden im Rahmen der Veranstaltung Bilder von der Veranstaltung und der einzelnen Messestände einschließlich des Messe- und Standpersonals aufnehmen. Diese 
Bilder werden anschließend zum Zwecke der Bewerbung der Veranstaltung in Presse, Print- und Onlinemedien veröffentlicht. Der Aussteller sichert zu, dass gegebenenfalls 
erforderliche diesbezügliche Einwilligungen zur Aufnahme und Veröffentlichung der Bilder seines Standpersonals zum Aufbautag vorliegen. Sollten Sie mit einer solchen 
Veröffentlichung nicht einverstanden sein, können Sie jederzeit widersprechen, indem Sie eine E-Mail an anzeigen@hallo-erding.de senden. Bei Anmeldung und Buchung eines 
Ausstellungsstandes ist sowohl für die Bearbeitung einer Anfrage als auch für die Vertragserfüllung die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung der personen-
bezogenen Daten des Vertretungsberechtigen des Unternehmens, der Kontaktperson sowie ggf. darüber hinaus gehende Daten (E-Mail, Telefonnummer, Auftragsdaten, 
Steuernummer, etc.) erforderlich. Eine Weitergabe an Dritte ohne ausdrückliche Einwilligung erfolgt nicht. Ausgenommen hiervon ist ausschließlich die Weitergabe an den für 
die organisatorische Abwicklung zuständigen Kooperationspartner, die Erdinger Stadthallen GmbH, sowie zur Vertragserfüllung einschaltete Dritte, z.B. veranstaltungs-
technische Dienstleister. Eine Übermittlung der Daten an eingeschaltete Dritte erfolgt nach den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und der Umfang der 
Übermittlung beschränkt sich auf das notwendige Minimum zur Vertragsabwicklung. Die personenbezogenen Daten werden nach Abwicklung des Vertragsverhältnisses oder 
im Falle des Nichtzustandekommens des Vertrages gelöscht, sofern dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen oder eine freiwillige, jederzeit wider-
rufbare Einwilligung zur weiteren Nutzung für kommende Messen vorliegt. Der Aussteller hat jederzeit das Recht, Auskunft, Berichtigung, Löschung bzw. Deaktivierung und 
Übertragung von personenbezogenen Daten zu verlangen. 

8. Sonstiges: 
Mündliche Nebenabreden gelten nur nach Bestätigung in Textform. Sollte eine Bestimmung der allgemeinen und besonderen Bestimmungen für Ausstellungen und Messen 
unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit nicht. Die Parteien verpflichten sich, in einem derartigen Fall, eine wirksame und durchführ-
bare Bestimmung zu vereinbaren, die dem Zweck der zu ersetzenden Bestimmung im Sinne der Ausstellungsbestimmungen so weit wie möglich entspricht, dasselbe gilt für 
etwaige Lücken. Gerichtsstand ist Erding. 

Die Besonderen Ausstellungsbedingungen gelten nur in Verbindung mit den Allgemeinen Ausstellungsbestimmungen, den Sicherheits- und Organisationsbestimmungen und 

der Hausordnung der Erdinger Stadthallen GmbH (einsehbar unter www.stadthalle-erding.de).

Stand: Juli 2020


